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Übersicht: Werbung und Games

� AdGames

– Spiele, die ausschließlich zu Werbezwecken programmiert 
werden

– In der Regel kostenloser Download bzw. kostenloses Verteilen

– Beispiel: Moorhuhn für Johnnie Walker
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Übersicht: Werbung und Games

� Sponsoring

– Werbepartner/Sponsoren präsentieren ein Spiel

– Beispiele: Need for Speed Porsche und DSF Fußball Manager
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Übersicht: Werbung und Games

� In-Game Advertising: Product Placement

– Markenartikel werden in die Handlung des Spiels integriert

– Beispiele: Autos, Handys, Möbel
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In-Game-Advertising

� In-Game-Advertising: Die neue Form des Product Placements

� Vorteile:

– Spieler sitzen – anders als Fernsehzuschauer – hochkonzentriert 
und emotional gefesselt vor dem Bildschirm.

– Spiel wird u.U. mehrfach „von vorne“ gespielt, Werbebotschaften 
erreichen Spieler daher mehrfach.

– Konsumorientierte und finanzkräftige Zielgruppe.

– Spieler finden integrierte Werbung oft positiv, weil sie den 
realistischen Eindruck des Spiels erhöht
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Übersicht: Werbung und Games

� In-Game-Advertising: Statische und Dynamische Werbung

– Statische Werbung: Den Werbeflächen (Bandenwerbung, 
Plakate, etc.) werden einzelne Marken einmalig (statisch) 
zugewiesen.

– Dynamische Werbung: Die Werbeflächen werden von einem 
AdServer mit wechselnden Werbebotschaften beschickt.
– Erforderlich hierfür: Verbindung zum Internet
– Zielgruppenorientierung; zeitliche/örtliche Beschränkung
– Personalisierung der Werbung anhand des Spielverhaltens oder der

Nutzerdaten
– Problem hier: Datenschutz (dazu später)
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� Trennung von Werbung und Programm, § 7 Abs. 3 RStV

� Verbot der Schleichwerbung, § 7 Abs. 6 Satz 1 RStV

� Wettbewerbsrecht, insb. § 3 i.V.m. § 4 Nr. 3, 11 und § 7 UWG

Aufgabe der Werbung, 
Einstellung / Verhaltensweise der 

Zuschauer zu beeinflussen

Schutz des Zuschauers vor 
Täuschungen über den 

Werbecharakter bestimmter 
Programmteile

Product Placement im Fernsehen
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Product Placement im Fernsehen

� Im redaktionellen Programm zulässig:

– Die auf das dramaturgisch notwendige Maß beschränkte
Darstellung von Produkten, die der Abbildung der realen 
Lebenswirklichkeit dient.

� Unzulässig:

– Darstellungsweise, die derart übersteigert ist, dass es sich dabei 
vordergründig um Werbung handelt, die absichtlich zu 
Werbezwecken erfolgt.

� Indizien für Werbeabsicht:

– Vereinbarung eines Entgeltes / einer sonstigen Gegenleistung.
– Intensität der Werbewirkung.
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„Der Morgen stirbt nie“ – James Bond gibt 
seinen Leihwagen bei der Firma AVIS ab…

Will Smith und sein Audi RSQ im Kassenhit 
„I, Robot“

Werbung im Bogner-Film „Feuer, Eis und 
Dynamit“: Der BGH hat hier eine 
Aufklärungspflicht zur Vermeidung einer 
Irreführung des Publikums angenommen! 

Product Placement in (Kino-)Spielfilmen



16

In-Game-Advertising

� Komplette Werbefreiheit bei Games …?

� … Nicht ganz! 

Restriktionen ergeben sich:

– Aus dem Wettbewerbsrecht (UWG) , z.B.
– Verschleierung des Werbecharakters, §§ 3, 4 Nr. 3 UWG 
– Unzumutbare Belästigungen, § 7 Abs. 1 UWG

– Für Online-Angebote (sog. Telemedien) zusätzlich aus dem 
RStV / JMStV

– Aus spezialgesetzlichen Werbevorschriften , z.B. GlüStV
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In-Game-Advertising – UWG

� Verschleierung des Werbecharakters, §§ 3, 4 Nr. 3 UWG:

– „Unlauter handelt … wer den Werbecharakter von geschäftlichen 
Handlungen verschleiert.“

� Seit Novellierung des UWG zum 30.12.2008: Nr.11 der „Blacklist“
(= Katalog stets unzulässiger Wettbewerbshandlungen gegenüber 
Verbraucher ohne Wertungsmöglichkeit): 

– „Unzulässig ist … der vom Unternehmer finanzierte Einsatz 
redaktioneller Inhalte zu Zwecken der Verkaufsförderung, ohne 
dass sich dieser Zusammenhang aus dem Inhalt oder aus der Art 
der optischen oder akustischen Darstellung eindeutig ergibt (als 
Information getarnte Werbung).“
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In-Game-Advertising – UWG

� Indizien für Werbecharakter i.S.d § 4 Nr. 3 UWG: 

– Vereinbarung eines Entgeltes / einer sonstigen Gegenleistung 
für die Einbindung einer Werbung/eines Produkts (dann liegt 
auch „Finanzierung“ i.S.v. Nr. 11 der „Blacklist“ vor!)

– Intensität der Werbewirkung.

� Verschleierung des Werbecharakters: 

– Inwieweit geht der Kunde von einer Werbefreiheit des Spiel aus?

– Kann er irrig unterstellen, dass Werbung/ Produktdarstellungen 
nur zur Steigerung des realistischen Eindrucks des Spiels 
integriert wurden? 
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� Wertungskriterien im Einzelfall z.B.:

– Preis des Spiels
– Adressat des Spiels
– Ggf. Förderung der Authentizität des Spiels?

– Analoge Anwendung der Rechtsprechung zu Product Placement in 
Spielfilmen (BGH: „Feuer, Eis & Dynamit I und II“)

– Im Zweifelsfall: Jedenfalls aufklärende Hinweise auf der 
Spielkassette / Internetseite anbringen und/oder in Vor- / Abspann 
einfügen!

In-Game-Advertising – UWG
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In-Game-Advertising – UWG

� Unzumutbare Belästigung, § 7 Abs. 1 UWG:

– „Eine geschäftliche Handlung, durch die ein Marktteilnehmer in 
unzumutbarer Weise belästigt wird, ist unzulässig. Dies gilt insbesondere
für Werbung, obwohl erkennbar ist, dass der angesprochene
Marktteilnehmer diese Werbung nicht wünscht.“

� Kann u.U. vorliegen, wenn Werbung

– sich weder sinnvoll ins Spiel integriert, noch der Authentizität des Spiels 
zugute kommt und/oder

– Hardwareressourcen übermäßig beansprucht und Spiel verlangsamt

� Mögliche Lösungen:

– „Komplizierte“ Werbung mit hohem Speicherbedarf vermeiden.
– Bei besonders „aufdringlicher“ Werbung: Aufklärende Hinweise und/oder 

Möglichkeit, durch Menü-Klick Werbung/ Markenprodukte auszublenden.
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In-Game-Advertising – UWG

� Ausnutzung besonderer Umstände, § 4 Nr. 2 UWG:

– „Unlauter handelt … wer geschäftliche Handlungen vornimmt, die 
geeignet sind, … das Alter, die geschäftliche Unerfahrenheit, die 
Leichtgläubigkeit … von Verbrauchern auszunutzen“

� Speziell bei Werbung gegenüber Minderjährigen : Nr. 28 der 
„Blacklist“ : 

– „Unzulässig ist … die in eine Werbung einbezogene 
unmittelbare Aufforderung an Kinder , selbst die beworbene 
Ware zu erwerben oder die beworbene Dienstleistung in 
Anspruch zu nehmen oder ihre Eltern oder andere Erwachsene 
dazu zu veranlassen.“
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In-Game-Advertising – UWG

� Rechtsfolgen bei Verstößen gegen Wettbewerbsrecht :

– Abmahnung / Unterlassungsansprüche von Mitbewerbern, 
Wettbewerbszentralen, Verbraucherschutzverbände, § 8 UWG, 
Durchsetzung v.a. im Wege der einstweiligen Verfügung!

– Beseitigung / Vernichtung

– Schadensersatz (auch Kosten einer Abmahnung!), § 9 UWG

– Gewinnabschöpfung, § 10 UWG

� Diese Ansprüche können u.U. auch dann gegen den Hersteller des 
Spiels geltend gemacht werden, wenn sie durch Mitarbeiter / andere 
Beauftragte, z.B. Werbeagenturen, begangen wurden.
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In-Game-Advertising –
Erleichterungen durch die AVMD-RL?

� Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11.12. 2007 zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG 
des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der 
Fernsehtätigkeit (sog. AVMD-RL) seit 19.12.2007 in Kraft:

� „Produktplatzierung“:

jede Form audiovisueller kommerzieller Kommunikation, die darin 
besteht, gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung ein 
Produkt, eine Dienstleistung oder die entsprechende Marke 
einzubeziehen bzw. darauf Bezug zu nehmen, so dass diese 
innerhalb einer Sendung erscheinen
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In-Game-Advertising –
Erleichterungen durch die AVMD-RL?

� Artikel 3g neu eingefügt:

– Grundsatz: Produktplatzierung ist untersagt.
– Ausnahme aber

– in Kinofilmen, Filmen und Serien für audiovisuelle 
Mediendienste, Sportsendungen und Sendungen der leichten 
Unterhaltung oder

– wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich bestimmte 
Waren oder Dienstleistungen wie Produktionshilfen und Preise 
im Hinblick auf ihre Einbeziehung in eine Sendungen kostenlos 
bereitgestellt werden.
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In-Game-Advertising –
Erleichterungen durch die AVMD-RL?

� Aber:

– Online-Spiele sind aus dem Anwendungsbereich der AVMD-RL 
ausgenommen (vgl. Erwägungsgrund 18)

– Spiele auf Trägermedien unterliegen gem. Art. 1 AVMD-RL nicht 
dem Anwendungsbereich der Richtlinie

� Folge:

– keine Erleichterungen für Produktplatzierungen im Bereich  
Games!
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Jugendschutz und dynamische Werbung 

� Computer- und Videospiele dürfen Kindern und Jugendlichen nur 
nach vorheriger Freigabe und Kennzeichnung zugänglich gemacht 
werden (§ 12 Abs. 1 JuSchG)

� Problem: Dynamische Werbung wird erst nach dem Kauf des Spiels 
in das Spiel integriert; Vorab-Prüfung daher nicht möglich

� Aber: Dynamisch über das Internet eingespielte Werbebotschaften 
sind Telemedien , für die nicht das JuSchG, sondern der 
Jugendmedienschutzstaatsvertrag (JMStV) gilt
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Jugendschutz und dynamische Werbung

� Werbung darf nach § 6 Abs. 2 JMStV nicht:

– direkte Kaufappelle an Kinder oder Jugendliche enthalten, die 
deren Unerfahrenheit und Leichtgläubigkeit ausnutzen 

– Kinder und Jugendliche unmittelbar auffordern, ihre Eltern oder 
Dritte zum Kauf der beworbenen Waren oder Dienstleistungen zu 
bewegen 

– das besondere Vertrauen ausnutzen, das Kinder oder 
Jugendliche zu Eltern, Lehrern und anderen Vertrauenspersonen 
haben, oder 

– Kinder oder Minderjährige ohne berechtigten Grund in 
gefährlichen Situationen zeigen.
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Jugendschutz und dynamische Werbung

� Werbung darf nicht die Entwicklung von Kindern oder 
Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit beeinträchtigen . 

� Keine Werbung für alkoholische Getränke und Tabak.
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Weitere Werbeverbote

� Umfassendes Verbot der Werbung für Glücksspiele gem. GlüStV

� Berufsgruppenspezifische Werbeverbote (Ärzte, Anwälte, Notare, 
Architekten, etc.)

� §§ 3a, 4a, 5 Heilmittelwerbegesetz

� § 3 DiätV, § 3 SNWG

� Anwendung von Hinweispflichten (Kfz-Werbung)

� Beachtung nationaler / regionaler Besonderheiten
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…and more to come?

� Weitergehende Werbeverbote mit Blick auf Alkoholprävention?

� Verbot von Werbung mit diskriminierenden Botschaften
auf der Grundlage von Geschlechterstereotypen?

� Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel
mit der Zielgruppe Kinder? 

� Warnhinweise in Automobilwerbung?
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Spezialgesetzliche Werbeverbote - Wettbewerbsrelevanz

� Wichtig:

– Spezialgesetzliche Werbeverbote sind regelmäßig 
wettbewerbsbezogene Normen i.S.d. § 4 Nr. 11 UWG 
(„Vorsprung durch Rechtsbruch“)

– Mitbewerber können Verstöße gegen diese Normen daher auch 
über die „Brücke“ des Wettbewerbsrechts verfolgen!

– Verantwortlichkeit für rechtswidrige Werbung trifft nicht nur den 
Werbetreibenden, sondern u.U. auch den Hersteller des Spiels.
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Dynamische Werbung und Datenschutz

� Dynamische Werbung ermöglicht Personalisierung

� Dafür erforderlich: Analyse des Nutzerverhaltens oder Erhebung 
der persönlichen Daten der Spielers (Alter, Wohnort, etc .)

� Aber Achtung: Datenschutz!

� Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
nur zulässig, wenn gesetzlich zugelassen oder wenn Spieler 
einwilligt (§ 4 Abs. 1 BDSG).

� Personenbezogene Daten: Einzelangaben über die persönlichen 
oder sachlichen Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 
Person (§ 3 Abs. 1 BDSG).
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Dynamische Werbung und Datenschutz

� Wenn das Nutzerverhalten (Spieldauer, Betrachtung der 
Werbeflächen etc.) einer bestimmbaren Person z. B. über die IP-
Adresse zugeordnet werden kann, liegen personenbezogene Daten 
vor.

� Keine personenbezogenen Daten, wenn die Daten anonymisiert
oder aggregiert (z. B. zusammen mit anderen Daten zu einem 
Durchschnittsalter zusammengefasst) sind.

� § 28 BDSG keine Rechtsgrundlage für die Erhebung

� Daher: Einwilligung des Spielers erforderlich!

– Einwilligung darf nicht in AGB versteckt sein.
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Trennungsgebot

� Trennungsgebot, § 58 Abs. 1 RStV:

– „Werbung muss als solche klar erkennbar und vom übrigen 
Inhalt der Angebote eindeutig getrennt sein.“

– Nutzer muss durch geeignete Hinweise jederzeit erkennen 
können, ob es sich bei einem angebotenen Inhalt ganz oder 
teilweise um Werbung handelt.
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Werbung
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In-Game-Advertising als Sachmangel?

� In-Game-Advertising ist dann ein Sachmangel im Sinne des § 434 
BGB, wenn durch die Werbung die Spielbarkeit eingeschränkt wird.

� Denkbar wenn:

– die Werbung die Hardwareressourcen des Computers 
überfordert, so dass das Spiel „ruckelt“;

– der Spieler zum Beispiel bei Autorennspielen nur mit dem Wagen 
einer bestimmten Marke gewinnen kann, so dass für den Erfolg 
nicht mehr das Geschick des Spielers maßgeblich ist.

� Mögliche Ansprüche des Käufers: Nacherfüllung, Rücktritt, 
Minderung, Schadensersatz (Durchsetzung aber zweifelhaft)
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Item-Shops

� In das Spiel integrierte Online-Shops bieten Spielern die 
Möglichkeit, Artikel zu erwerben, mit denen sie im Spiel schneller
vorankommen.

� Insb. bei kostenlosen Online-Spielen interessante 
Finanzierungsquelle.

� Spiel darf nicht so gestaltet werden, dass Kaufpreis für Items 
unmittelbar dem Erwerb einer (zufallsabhängigen) Gewinnchance 
dient, sonst ggf. unzulässiges Glücksspiel i.S.v. § 3 GlüStV.

� Ggf. Gesamtbetrachtung des Spiels und der darin enthaltenen 
Wissens- und Geschicklichkeitselemente erforderlich.
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Zeichenbenutzung ohne Zustimmung

� Games können durch die Verwendung von Marken oder 
geschäftlichen Bezeichnungen realistischer wirken (Rennautos, 
Trikotwerbung)

� Ist die Benutzung auch ohne die Zustimmung des Inhabers 
möglich?
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Markenverletzung

� Markenverletzung?

� Die Logos und Zeichen von Unternehmen sind in der Regel 
markenrechtlich geschützt. Nach § 14 Abs. 1 MarkenG hat der 
Inhaber ein ausschließliches Recht an seiner Marke.

� Verletzung des § 14 Abs. 2 MarkenG durch Benutzung ohne 
Zustimmung?

– Voraussetzung: Markenmäßige Benutzung
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Markenmäßige Benutzung

� Von einer markenmäßigen Benutzung spricht man, wenn die Marke 
als Herkunftsnachweis benutzt wird

� Die Markenbenutzung muss den Schluss auf den Hersteller der 
Ware zulassen.

� I.d.R. (-), wenn:

– Benutzung der Marken nur dazu dient, das Spiel möglichst 
originalgetreu erscheinen zu lassen;

– Verbraucher nicht annehmen, dass Verbindung zwischen 
Autohersteller und Spielentwickler besteht.
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Verletzung geschäftlicher Bezeichnungen

� Benutzung nur dann nicht erlaubt, wenn in unlauterer Weise

� Ausnutzung der Wertschätzung (Rufausbeutung)

– Unlauterkeit ist anzunehmen, wenn der Ruf in anstößiger, 
missbräuchlicher Weise für den eigenen Absatz ausgenutzt wird:
– Besondere Herausstellung des Rufs
– Besondere Herausstellung des Namens z. B. des Autoherstellers
– Besonders herausstellende Abbildungen in der Werbung oder auf der 

Verpackung 

� Beeinträchtigung des Rufs

– Die Beeinträchtigung des Rufs ist in der Regel unlauter
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Wettbewerbsrecht

� Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Schutz?

� Feststellung einer unlauteren Rufausbeutung nach denselben 
Kriterien:

– Missbräuchliche anstößige Ausnutzung des Rufs für den eigenen 
Absatz?

– Unlautere Beeinträchtigung des Rufs?
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Haben Sie noch Fragen?
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